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Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der Abfallgesetze; 
Änderung der Verordnung zum Europäischen Abfallkatalog zum 01.01.2002 

A. Bescheid  

Datum 

18.12.2001 

1.1. Für die Anlage zur Sortierung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, 
Baumisch- und Gewerbeabfälle zur Verwertung der MABEG-West GmbH & Co.KG, 
44649 Herne auf dem Betriebsgelände in Koblenz, Daimlerstr. 7 gilt mit Wirkung vom 
01 . 01 .2002 der diesem Bescheid als Anlage beigefügte Positivkatalog. 

1.2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Anlagenbetreiberin. 

Abteilungen: 

- Zentralabteilung 

- Gewerbeaufsicht Zentralreferat u. 
Regionalstelle Koblenz 

- Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
Bodenschutz 

Zentralreferat 

Regionalstelle Koblenz 
- Raumordnung, Landcspflcgc, 

Bauwesen 

Dienstgebäude: 

- Stresemannstr. 3-5 

- Stresemannstr. 3-5 

- Neustadt 21 (0261) 1202503 

- Kurfürstenstraße 12 - 14 (0261) 1202955 

- Stresemannstr. 3-5 

Telefaxnummer: Konten der Regierungskasse: Besuchszeiten: 

(0261) 1202200 Landeszentralbank Koblenz montags-donnerstags: 9.00 - 12.00 Uhr u. 

Kto.-Nr. 570 015 06 (BLZ 570 000 00) 14.00 - 16.00 Uhr 
Landesbank Rheinland-Pfalz freitags: 9.00 - 12.00 Uhr 

Girozentrale Koblenz 
Kto.-Nr. 310 007 539 (BLZ 550 500 00) 

Sparkasse Koblenz 01.12.18 EAK Bescheid.doe 

Kto.-Nr. 72 900 (BLZ 570 501 20) 
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II. Begründung:  

Mit Genehmigungsbescheid der ehemaligen Bezirksregierung Koblenz vom 14.08.1997, 
Az.: 56-23-11-01/1996 wurde der MABEG-West GmbH & Co.KG die Errichtung und der Betrieb 
einer Sortieranlage für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, Baumisch- und Gewerbeabfälle 
zur Verwertung mit einer Durchsatzleistung von 39.800 t/a in 56070 Koblenz, Gemarkung 
Wallersheim, Daimlerstr. 7, genehmigt. 

Durch die Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 03. Mai 2000 
wurde festgelegt, dass alle EU-Mitgliedstaaten bis zum 01. Januar 2002 den neuen 
Europäischen Abfallkatalog in nationales Recht umzusetzen und anzuwenden haben. Die 
bisher gültigen EAK-Abfallschlüssel werden am 31.12.2001 außer Kraft treten, so dass 
Genehmigungen, in denen die alten EAK-Abfallschlüssel enthalten sind, bis zum 01.01.2002 
an die neue Rechtslage anzupassen sind. 

Dem von der MABEG-West GmbH & Co.KG mit Schreiben vom 08.11.2001 eingereichten 
Vorschlag zur Umschlüsselung des Positivkataloges konnte nach entsprechender Prüfung der 
hierfür in Frage kommenden Rechtsvorschriften bis auf einige Ausnahmen zugestimmt werden. 
Die besonders überwachungsbedürftigen Abfälle (EAK-Nr. 17 01 06, 17 09 03 und 19 12 11) 
können i.R. der Umschlüsselung nicht in den Positivkatalog aufgenommen werden. 
Die Abfallbezeichnungen entsprechen der Verordnung zur Umsetzung des Europäischen 
Abfallverzeichnisses vom 10. 12.2001 (BGBl. 1 S. 3379 ff). 
Rechtsgrundlage für diesen Bescheid ist § 21 Abs. 1 KrW-/AbfG, da es sich um eine im Einzelfall 
erforderliche Anordnung zur Durchführung einer aufgrund des KrW-/AbfG erlassenen 
Rechtsverordnung (EAK-Verordnung) handelt. 

Die Zuständigkeit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord ergibt sich aus § 63 KrW-/AbfG 
i.V.m. § 27 Abs. 1, 2 und 3 LAbIWAG. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 2, 3, 9, 10 und 13 LGebG i.V.m. § 2 Abs. 2 Satz 2 
der Landesverordnung über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten. 

Rechtsbehelfsbelehrunq  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz, 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

B. Kostenfestsetzunqsbescheid  
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Rechtsbehelfsbelehrunq  

Gegen diese Kostenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz, 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

zur Mitzeichnung 

AAO fertigen 

z.d.A. 
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Sonderabfall-Management 
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34 

55130 Mainz 

Ref. 32 

Durchschrift übersende ich zur Kenntnis. 


